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3. Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung 

Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz (§ 48 
SchulG) sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I (§ 6 APO - SI) 
dargestellt. Da im Pflichtunterricht des Faches Musik in der Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten 
und Lernstandserhebungen vorgesehen sind, erfolgt die Leistungsbewertung ausschließlich im 
Beurteilungsbereich "Sonstige Leistungen im Unterricht". Dabei bezieht sich die Leistungsbewertung 
insgesamt auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen und nutzt 
unterschiedliche Formen der Lernerfolgsüberprüfung. 

Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Entsprechend sind die Kompetenzerwartungen im Lehrplan 
zumeist in ansteigender Progression und Komplexität formuliert. Dies bedingt, dass Unterricht und 
Lernerfolgsüberprüfungen darauf ausgerichtet sein müssen, Schülerinnen und Schülern Gelegenheit 
zu geben, grundlegende handlungsbezogene und musikalisch-ästhetische Kompetenzen, die sie in 
den vorangegangenen Jahren erworben haben, wiederholt und in wechselnden Kontexten 
anzuwenden. Für Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergebnisse der Lernerfolgsüberprüfungen Anlass, 
die Zielsetzungen und die Methoden ihres Unterrichts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. Für die 
Schülerinnen und Schüler sollen die Rückmeldungen zu den erreichten Lernständen eine Hilfe für das 
weitere Lernen darstellen. 

Lernerfolgsüberprüfungen sind daher so anzulegen, dass sie den in den Fachkonferenzen gemäß § 70 
SchulG beschlossenen Grundsätzen der Leistungsbewertung entsprechen, dass die Kriterien für die 
Notengebung den Schülerinnen und Schülern transparent sind und die jeweilige Überprüfungsform 
den Lernenden auch Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung ermöglicht. Die Beurteilung 
von Leistungen soll demnach mit der Diagnose des erreichten Lernstandes und im Rahmen der 
individuellen Förderung mit Hinweisen für das Weiterlernen verbunden werden. Wichtig für den 
weiteren Lernfortschritt ist es, bereits erreichte Kompetenzen herauszustellen, die 
Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler zu fördern und die Lernenden zum Weiterlernen zu 
ermutigen. Dazu gehören im Rahmen der kontinuierlichen Beratung der Schülerinnen und Schüler 
sowie der Eltern auch Hinweise zu erfolgversprechenden individuellen Lernstrategien. 

Im Sinne der Orientierung an den formulierten Anforderungen sind grundsätzlich alle in Kapitel 2 des 
Lehrplans ausgewiesenen Kompetenzbereiche (Produktion, Rezeption und Reflexion) bei der 
Leistungsbewertung angemessen zu berücksichtigen. Aufgabenstellungen schriftlicher, mündlicher 
und praktischer Art sollen deshalb darauf ausgerichtet sein, die Erreichung der dort aufgeführten 
Kompetenzerwartungen zu überprüfen. Die formulierten Ansprüche an die Leistungsfeststellung 
erfordern eine ausgewogene Verteilung von schriftlichen, mündlichen und praktischen 
Aufgabenstellungen. Ein isoliertes, lediglich auf Reproduktion angelegtes Abfragen einzelner Daten 
und Sachverhalte kann diesen Ansprüchen nicht gerecht werden. 

Zu den Bestandteilen des Beurteilungsbereichs „Sonstige Leistungen im Unterricht“ zählen - ggf. auch 
auf der Grundlage der außerschulischen Vor- und Nachbereitung von Unterricht - u. a.: 

 praktische Beiträge im Unterricht (z. B. Musizieren, klangliche und musikbezogene 
Gestaltungen, szenisches Spiel) 

 mündliche Beiträge im Unterricht (z. B. Unterrichtsgespräch, kooperative Arbeitsformen, 
Kurzvorträge und Referate), 



 

 

 schriftliche Beiträge (z. B. Portfolio, Hörprotokoll, Materialsammlung und -aufbereitung, 
Hefte/Mappen), 

 kurze schriftliche Übungen, 

 Beiträge im Rahmen eigenverantwortlichen Handelns (z. B. Recherche, Befragung, 
Erkundung, Präsentation) 

Im Fach Musik können im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ neben 
den handlungsbezogenen auch die musikalisch-ästhetischen Kompetenzen in ihren individuellen 
Ausprägungen berücksichtigt werden. 

Durch die zunehmende Komplexität der o. g. Elemente im Verlauf der Sekundarstufe I werden die 
Schülerinnen und Schüler auf die Anforderungen der nachfolgenden schulischen und beruflichen 
Ausbildung vorbereitet. Daher können – besonders zum Ende der Sekundarstufe I – auch die 
Überprüfungsformen der gymnasialen Oberstufe einführend berücksichtigt werden. 

Der Bewertungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erfasst die Qualität, die Quantität und 
die Kontinuität der mündlichen, schriftlichen und praktischen Beiträge im unterrichtlichen 
Zusammenhang. Mündliche Leistungen werden dabei in einem kontinuierlichen Prozess vor allem 
durch Beobachtung während des Schuljahres festgestellt. 

 


